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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.2006

Norm

StGB §33

RAO §9

DSt 1990 §1

Rechtssatz

Bei der Beurteilung eines Ehre und Ansehen des Standes beeinträchtigenden Verhaltens als Berufsp ichtenverletzung

handelt es sich um eine Quali kation der Tathandlung. Ist die Quali kation nicht gegeben, hat kein Freispruch zu

erfolgen, wenn die Tat als einfach quali ziertes Disziplinarvergehen strafbar bleibt. Die zweifache Quali kation sowohl

als Berufspflichtenverletzung als auch als Ehre- und Ansehensverletzung bildet einen Erschwerungsgrund.
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